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Erscheint Mittwoch und Samstag
Inserate: IS Cts. die Zeile. erischt Halbjährl. in Solotburn Fr. 3. 60 S.

Portofrei in der Schweiz Fr. 4.

R 22. LuniKtaZ äsn 17. D/Ià. ^860.

Wie verhätt es sich mit den Kirchengütern in einem

katholischen Lande.

i-" P Es gibt gewisse äußerliche zeitliche Dinge, dc-

ren die Kirche zur Ausübung ihrer von Christus erhalte-

neu Gewalt bedarf, z.B. kirchliche Versammlungsorte oder

Tempel, Geräthe für die Amts-Verrichtuugcn, Materien

für die hl. Sacrameute, Nahrung und Wohnung zum Un-

terhalt der Priester und Kirchendiener, Gegenstände zur

Feier des Gottesdienstes rc. ec.

Die zur Erfüllung dieser Bedürfnisse bestimmten Kir-
chengüter sind entweder gestiftete oder erworbene;
beide sind das rechtliche Eigenthum der Kirche. Die ge-
stifteten haben alle Eigenschaften, welche das Recht hie-

für vorschreibt sowohl von Seite derer, welche sie der Kirche

oder ihren geistlichen Anstalten und Reneficien übergaben,

als von Seite der Kirche, welche sie übernahm, sei es mit

bedingter Pflichtleistung oder als freie Schankung.
Auch die erworbenen Güter, welche die kirchlichen

Anstalten durch Arbeit, durch Sparsamkeit, durch Karls

und Verträge sich erworben und vergrößert haben,

bilden ein rechtmäßiges Eigenthum, denn nach den Grund-

sähen des Rechts ist jede Erwerbung, welche auf rechtliche

Weise geschieht, rechtmäßig.

Die Weggebung dieser Güter, welche die Frömmigkeit
oder Erkenntlichkeit gntthätiger Eigenthümer geschenkt

oder die Sorgsalt der Vorgänger erworben hat, steht in
der Regel und ohne höhere Gründe den Kirchendienern

nicht frei; diese Güter sind dem Kirchendienst aus immer

übergeben; die jeweiligen Kirchendiener und Mitglieder der

Anstalt haben nur das Recht der Nutznießung, bei ei-

nigcn sogar nur die Verwaltung; gerade durch diese

Bande soll die Fortdauer der beabsichtigten geistlichen

und zeitlichen Vortheile gesichert bleiben.

Diese Kirchengütcr sind ein Erb the il der Kirche;
sie sind gewissermaßen ihr anvertraute Fidcicomißgüter.

Hier entsteht nun die wichtige Doppelfrage, wie sollen

diese Güter in einem katholischen Lande verwendet, wie

verwaltet werden?

k) Die Verwendung muß nach den Stiftungs- und

Erwerbungs-Zwecken gewissenhaft erfolgen zum Unterhalt
der Kirchendiener, des Gottesdienstes, der gottcsdienstlichen

Gebäude, Geräthschaften re. ec. Nur im Falle wcsentli-
cher Veränderungen der Umstände können durch die

höchste Kirchen-Gewalt hierin Aenderungen eintreten.

In diesem Falle schreitet die oberste Kirchengewält als Doll-
metscher in der frommen Willensmeinung der Stifter und

Torgänger ein, und trifft gemäß dem Geist ihrer Fröm-
migkcit die so nothwendig gewordene Veränderung: dabei

werden auch die Vorschläge der weltlichen Gewalt, in de-

ren Gebiet die Stiftung liegt, vernommen.

2) Bezüglich der Besorgung (Bewirthschaftnng
und Aufbewahrung) der Kerchengnter gebührtoerKirche
die Hauptverwaltung, dem Staat das Recht der

Aufsicht und des Schutzes.

Aus den ältesten Zeugsammen der Kirche, und aus
der Anschauungsweise aller Zeiten erhellt, daß die Kirchen-

güter stets als Mittel zum Zwecke angesehen wurden,
und daß daher der Kirche, wie die Gewalt zu diesem,

so auch die Verwaltung über jene zustehe.

Das römische Gesetz will das Gut der Kirche so

unangetastet wissen, als die Kirche selbst, diese Mutter des

Glaubens und der Religion.
So auch das ca n o nis ehe jR c eh t: die Päpste und

Concilien betrachteten selbst jedes besondere Kirchengut als
einen Theil des Ganzen, das in erster Linie und zunächst

ziem Unterhalt des localen Gottesdienstes und der localen

Kirchendiener oder Armen, sodann aber auch zum Behelfe
der geflammten Kirche bestimmt sei.

Die Capitularicn der ältesten deutschen Kirchcnvcr-
fassung need die Schanknngsfonncln des Mittelalters (vcr-
gleiche Balutz, Markülpf, Mabillon, Würdwein, Lndw g,
Gerbert, Stergot, Neugart rc.) enthalten den nämlichen

Geist. Die kirchlichen Schanknngen oder Vermächtnisse sind

Gott, der Kirche und den Heiligen eines Stiftes oder ei-

nes Klosters oder der Armenspende ganz unumwunden ver-

gabt, ohne von der Staatsverwaltung etwas zu melden.
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In den Religions-Friedensvcrträgen wurde

allemal festgesetzt: es solle jeder Confession der Besitz und

ungestörte Genuß ihres eigenthümlichen, nicht eines

in die Säcularisations-Masse geworfenen Kirchcngutes vcr-

bleiben.

Achtzehn Jahrhunderte hindurch stund die Ansicht fest,

daß die Sorge für die Kirchengüter so rechtlich den Kir-
chen-Vorstehcrn zukomme, als die Sorge für die Seelen.

Selbst bei der Reformation durfte man die Säcularisirnng
mit dem Epis copal-Recht zudecken, und bei den katho-

lischen Regenten wurde die Benützung kirchlicher Güter,
etwa wegen Staatsnoth nie änderst, als durch Bewilli-

gung der Kirchen-Hierarchcn gestattet; andere Schritte wur-
den immer als unrechtliche Gewaltschritte angesehen.

Wenn somit der Kirche unstreitig die Hauptverwaltung
des Kirchengutes zukömmt, so entsteht die weitere Frage,
ob und welcher Einfluß in dieser Beziehung der Staatsge-

walt, in dessen Gebiet diese Güter liegen, gebühre

Zur Lösung dieses Punktes müssen wir aus der Natur
oer Sache und den allgemeinen Grundsätzen des Rechts kurz

zusammenstellen, welche Gerechtsame die Staatsgewalt über

die Verwaltung der Kirchcngütcr hat, und welche sie auch

nicht chat. (Fortsetzung folgt.)

—
P Unser Mitbürger Hochwst. Bischof U Anasta-

sins ist dieser Tage aus Deutschland kommend durch die

Schweiz gereist, um sich nach Indien zu begeben. Aus

München wird über Denselben geschrieben: „Bischof
Hartmann befand sich in München, um sich aus dem

Kloster der englischen Fräulein Verstärkung zu erbitten

für Patna in Indien, wohin er als apostolischer Vicar
und Bischof vom heiligen Stuhle berufen ist. Die cngli-
schen Fräulein haben schon seit zwölf Jahren eine Missions-
anstalt mit Hülfe des Ludwigs-Missions-Vereins in Patna
gegründet und zwar auf Veranlassung des Hochwst. Hrn.
Bischofes Hartmann, der damals auch apostolischer Vicar
und Bischof in Patna war. Er wurde später von Patna
nach Bombay versetzt, um die Wirren des Schismas,
welches dort eingetreten war, auszugleichen, und Friede
und Eintracht wieder herzustellen. Obwohl ihm diese schwie-

rige Ausgabe nicht ganz gelang, so glückte es ihm doch,
dem Schisma Halt zu gebieten, und durch seinen persvnli-
chen Muth und durch Klugheit Vieles zu retten, was schon

in den Händen der Schismatiker war. Hr. Bischof Hart-
mann, aus dem Capucinerorden, in der Schweiz gebürtig,
sah ein, daß durch seinen Orden wegen Mangel an Kräst
ten die Mission in Indien nicht gehoben werden könnte;
darum berief er die Jesuiten nach Bombay, stiftete ein

Collegium zur Verpflanzung der Wissenschaften und bewirkte
in Rom, daß das Bisthum Bombay ganz den Jesuiten

übergeben und ein Bischof aus ihnen ernannt wurde, wäh-
rend er resignirte und durch seine Resignation nur die

Hebung der Mission in Indien im Auge hatte. Da nun
Hr. Athanasius Hubcr, Bischof in Patna, wegen seiner

Kränklichkeit um Enthebung von seiner schweren Last in
Rom bat, so bewilligte ihm Rom seinen Rücktritt, bestimmte
aber den frommen, klugen Bischof Hartmann wieder dahin,
der eine große Aufgabe hat, nämlich wieder herzustellen,
was die Revolution niedergerissen, wieder anzubauen, was
vor der wilden Zeit so schön geblüht hat. Gott gebe

ihm seinen Segen hiezu! Die englischen Fräulein, vier

an der Zahl, werden sich am 27. ds. in Trieft nach Ale-
xandrien einschiffen, wo sie der Hr. Bischof nach Patna ge-
leiten wird."

>-« P Die confessionellc Intoleranz der Protestanten,
welche Anno 1814/15 der Schweiz so viel geschadet, scheint

auch Anno 1860 da und dort noch spucken zu wollen.
Laut einer Depesche des französischen Gesandten an Lord

Rüssel soll sich nämlich der schweizerische DiilldkS-Priisldcnt

gegen den Anschluß Savoyens an die Schweiz ausgespro-
chen haben, weil diese -Bevölkerung — „katholisch" sei:
„Der Präsident — sagt die Depesche — fügte bei, daß

auf dem neutralen Boden von Savoycn eine beträchtliche
Partei cxistire, günstig gesinnt für die Vereinigung mit
der «Schweiz, aber wie er zweifle, daß eine solche Vereint-
gung der Schweiz vortheilhaft wäre, indem sie dem ultra-
montanen, römisch-katholischen Element (à I'olämont nl-
tkiunonlià romain oatbollguo), mit welchem die Negierung
finde, daß es schwierig auszukommen sei, eine mächtige

Stütze hinzufügen würde, und daß es klug wäre, eine

enger gezogene Grenze, die sich auf der Karte verzeichnet

finde, anzunehmen."

Wir erwarten, der Bundespräsidcnt werde über diese

Angabe dem Schwcizcrvolk eine ösfentliche Erklärung nicht
schuldig bleiben.

^ P Obwa den. Einem Briefe entnehmen wir nach-

träglich noch Folgendes über den Character des sel. I. Im -

seld. Von jeher und namentlich in jüngerer Zeit bei den

kirchlichen Wirren, von welchen auch Obwaldeu nicht ganz

unberührt blieb, vertheidigte der Selige mit Entschiedenheit

und Nachdruck die Rechte der Kirche und ihrer Glieder ge-

gen jede Anmaßung, und wagte seine Ueberzeugung überall

frei auszusprcchen, ohne auf Drohmineu zu achten, die

durch seine Freimüthigkeit und oft entschiedenen Character
hie und da wachgerufen wurden. Als besonderes Verdienst

um seine Heimathgemeinde verdient Erwähnung die gewiß

sehr mübevolle, doch seit einer langen Reihe von Jahren
stets unentgeltlich geführte Besorgung des weitläufigen

Gcmcinde-Stammbuchregisters; und galt es die Unterstü-

tzung eines gemeinnützigen katholischen Unternehmens, so
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fand man ihn jederzeit bereit, sein Mögliches zu leisten.

Die von seinen Berufsarbeiten noch übrige Zeit widmete

er besonders dem fleißigen Studium der Theologie und

Philologie, in welch beiden Fächern er sich anerkannte Tüch-

tigkeit erworben, so daß er als einer der besten Theologen

unserer Pricstcrschaft galt.

^ P Freiburg. (Brief.) Erlauben Sie nur, Ihnen
zwei Stücklcin aus protestantischen Kalendern mitzutheilen,

welche auch in den katholischen Kantonen herumgeboten wer-

den. Der „Basler hinkende Bote" läßt einen spanischen

Zigeuner behaupten, daß Viele Seinesgleichen unter der

katholischen Pricstcrschaft und zwar nicht der niedern, ei-

nige der gelehrtesten und berühmtesten seien Zigeuner ge-

Wesen oder wenigstens ihres Geschlechtes und viele derselben

denken heutzutage wie er. An einem gewissen Fest im Jahre
werde er regelmäßig von vier katholischen Geistlichen hohen

Ranges besucht und wenn dann Alles wieder verschlossen

und sicher sei und die nöthigen Ceremonien alle durchge-

macht seien, setzen sie sich auf den Boden und fluchen."
So wäre also die hohe Geistlichkeit von Spanien nichts

als ein Haufen heuchlerischer und heimlich fluchender Zi-
geuncr? Der „Berner-Bote" aber beschreibt das cidgcnös-

fische Freischicßen und läßt den llr. F ehr geradezu sagen:

„Die eine Partei, die ihre Parole auswärts über den

Bergen holt (ultramontan) hat in der Schweiz keine Be-

rechtigung." — Also sollten die llltramontancn in der

Schweiz, d. h. 2/5 der Bevölkerung — rechtlos sein?
Saubere Kalcndcrlehrcn!

P Luzern. (Brief v. 10.) In der Stadt Luzern
wird der vom Hochwst. Bischof verfaßte und zur Einfüh-

rung empfohlene Katechismus noch nicht eingeführt, son-

dern der unpractische und schwierige, von Pfarrer Gr. Meng
in Muri verfaßte in den Knaben- und Mädchenschulen gc-

braucht. Es ist aber zu hoffen, es werden dem Hochw.

Hrn. Stadtpfarrer dieselben Rechte zustehen, wie den Pfar-
rern in andern Pfarreien, es stehe ihm frei, seinem Hochwst.

Bischof in Betreff der Einführung des Katechismus zu ge-

horchen. Se. G». Hr. Probst Leu soll sich für ihn vcr-

wenden, was Recht.

Einige wollen behaupten, Hr. Nicdweg thäte gut,
eine genauere Aufsicht über die Lesebücher, die in den Schi:-
len angetroffen werden, zu halten. So sei das Lesebuch

von Scherr, den man in Zürich fortgejagt, das Lesebuch

von Winter, das Lesebuch für die Gemeindeschulcn des

Kantons, nicht in jeder Hinsicht cmpfehlcnswerth und je-

denfalls eher einer Censur bedürftig als der neue bischöfliche

Katechismus.

P (Brief v. 11.) Während bisher das ,Tagblatt'
sich ganz indifferent gegen die Adresse an den hl. Vater -gc-

zeigt, ja dann und wann eher günstig zu sein schien, so

hat es soeben doch eine gegnerische Zuschrift aufgenommen?

vielleicht mehr des Verfassers als des Inhalts wegen?
Dieser Verfasser meint, wenn es der Vorsehung gefalle,
so könne sie ohne Adresse den Kirchenstaat erhalten wie sie

auch ohne Adressen seinen Ursprung hervorgerufen habe.

Es sei erlaubt, in Sachen, die nicht rein dogmatisch seien,
eine von Papst und Bischof verschiedene Meinung zu ha-
bcn. Alles mit Mehrerem. Hierauf haben wir einfach

zu bemerken, daß unseres Wissens das VII. Gebot Gottes
lautet: „Du sollst nicht stehlen" —- Wenn man dem hl.
Vater seine weltlichen Rechte stiehlt, soll das nichts ma-

chcn, während es, wenn man z. B. nur am Zehnten in
Root zngrisfe gewiß (und niit Recht) nicht ohne Protesta-

tion, Adresse und europäische Zeitungs-Krise abginge?
>-< P Aargan. Der ,Schweizcrbote' schreibt in seinem

bürcaukratischen Styl: „Das Präsidium des katholischen

Kirchcnrathes hat die Sammlung freiwilliger Licbcssieuern

in den katholischen Pfarrgemcinden des Kantons zu Gnu-
stcn der neuen katholischen Kirche in Bern geschlossen. Die
der Behörde eingegangenen Beiträge belaufen sich aus die

Summe von Fr. 62 6U 95." — Wir danken dem aargani-
scheu Volke für diese schöne Gabe an die St. Peters-
kirche; dem Tit. Präsidiuni des Kirchenrathes aber wäre

ein weniger machtherrlicher Knrialstyl zu wünschen. —
„Wir haben jüngst berichtet, daß in Wvhlcnswil

vor dem Schlüsse des Gottesdienstes in der Kirche wieder

eine Ziege mit einem halben Klafter Holz losgelassen, d. h.

zum Verkaufe verkündet worden sei. Es scheint, der Re-

gierungsrath will dem Gesetze einmal Nachachtung verschaff

sen und hat deshalb das Bezirksamt beauftragt, der Ziege

sammt Zubehörde näher nachzufragen."

Rom. Die Antwort des Papstes auf die letzten Vor-
schläge Frankreich's ist nun veröffentlicht worden. Wie

vorauszuseheil war, will der hl. Vater von dem projcctir-
ten Vicariatc in der Nomagna nichts wissen. Die Inte-
grität des Kirchenstaates ist nach der Anschauung Pius IX.
nicht nur eine politische, sondern auch eine religiöse Frage.

Zur Einführung von Reformeil will der Papst sich her-

beilassen, aber nur unter der Bedingung, daß die Inte-
grität des Kirchenstaates wieder hergestellt werde.

In der Antwort an den König von Sardinien soll
der Papst sich äußern, das Verlangen nacb einem Vicariatc

ill der Romagua könne nur alls einem trübeil Kopfe und

einem verirrten Herzen kommen, der heilige Stuhl werde

nie auf seine weltliche Macht oder irgend eine seiner Do-

liiäncn verzichten. Der König vergesse, daß seine Seele

bereits mit mehreren kirchlichen Censuren belastet sei, und

er scheine sich über die Bedeutung einer Gefahr zu täuschen,

die der Papst, wie schmerzlich ihm dieß auch sei, in Ans-
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ficht stellen müßte; diese Gefahr bestehe in jenem furchtba-

ren Bannstrahlc, dem Victor Emanuel sich unfehlbar ans-

setze, wenn er bei seiner verderblichen P" lik beharre.

^ Die Fürsten v. Chimay und Lign.'.e sind hier, um

als Repräsentanten des belgischen Adels dem Papste Psan-

der der Ergebenheit und Sympathie für die fort und fort

gefährdete Sache des hl. Stuhles in Wort und That zu

bringen. Se. Heiligkeit zeichnet sie in jeder Hinsicht durch

Aufmerksamkeiten aus. — Die officielle Auskunft über

den Bevölkcrungsstand der Hauptstadt der katholischen Chri-

steuheit erhielte» wir vom Generalvicariat in dem Stà
àello àims per I'alma vittâ cli Roms, per l'simo 1859.

Das Ergebniß desselben ist: Gesammtciuwolmcrzahl 183,585.

P Deutschland. Als „in jeder Hinsicht vorzüglich

„geeignet, in den zarten, jugendlichen Gemüthern Kenntniß

„und Liebe der Religion zu fordern und den Sinn für das

„Göttliche, Heilige und Reine zu wecken und zu Pflegen,"

wurde dem „Deutschen Lese- und Bildungsbuch
für höhere kat hol. Schulen von L. Kellner"
(2. Aufl. Freiburg, Her'dersche Verlagshandlung. 1860.

XIX. und 720 Seiten in gr. 8° Preis Fr. 3. 25.) die

Approbation des Erzbischofs von Freiburg ertheilt. Nach

diesen Worten erachten wir eine weitere Empfehlung, über-

flüssig, wir begrüßen einfach die so rasch erfolgte zweite

Auflage des Werkes. Und jeder Andere, dem der Mangel

an Lesebüchern von solcher Tendenz bekannt ist, wird ge-

miß mit Freude uns beistimmen. Das Buch ist für höhere

Schulen,
^

insbesonders für Töchterschulen bestimmt und

hilft hieoureh dem immer mehr zu Tage tretenden Bedürf-

niß eines guten, katholischen Lehrbuches für diesen Kreis

der Schule endlich ab, so daß der katholische Lehrer nicht

mehr genöthigt ist, zu Lehrbüchern Zuflucht zu nehmen,

die, statt den Geist zu bilden und zu veredle», oft gerade

das Gegentheil hervorrufen.

In Hinsicht des Inhalts zerfällt dasselbe in zwei Ab-

thcilnngen: Poesie und Prosa, die wieder in die verschie-

den Unterabthcilnngen der Lyrik, Epik, Dramatik, Erzäh-

lnngen, Geschichte, Literatur n. s. w. abgetheilt sind. An-

ordnnng und Auswahl der Stücke, bei denen besonders die

katholischen Schriftsteller berücksichtigt wurden, so

wie ein mit kurzen biographischen Motizen versehenes Vcr-

zeichniß der im Buche angeführten Schriftsteller lassen das
Werk auch bei literatnrgeschichtlichem Unterrichte sehr gut
gebrauchen.

Der Preis dieser zweiten Ruflage ist noch billiger als
bei der ersten, obwohl das Buch noch um einige Lesestückc

vermehrt ist und die Ausstattung in jeder Beziehung nichts
zu wünschen übrig läßt.

Möge das Buch auch bei uns in der Schweiz die wohl-
verdiente Anerkennung und Verbreitung finden. iU.

Verdmikun g für die eingegangenen Jahresbeiträge der
Orts-Vereine Böttstein, Kt. Aargau und Sächseln,
Kt. Untcrwalden.

St. Peters-Pfcmngc.
Von V. U. in S Fr. 20. -Von U. K. in 8

» 15. —
Von ?Ir. L. il. in X „ 10. —
Von einem Geistlichen aus der Wasseramtei,

Kt. Solothurn „ 5. —
Uebertrag laut Nr. 21 „ 413. 10

Fr. 463. 10

Personal-Ciiromt. 1 Todessall. sLuzcru.s Im Alter von 81
Jahren ist der Hochw. Hr. Kaplan und Sextar Al. Meyer in Bat-
degg gestorben. Die Beerdigung findet Donnerstags den 15. statt.

Im Verlags clos Ilotor^oiobuoton ist H'eôkàGiàSÛVO sr-
sobioven und

in cler Lckerer'sedell Lueddsllàllss ill 8oivtàll vorràtinA:

ss. noosconis lit rroávDWirt

IX 0NXU8

n?isroi^8,
Il'NlVI m

càriioi. is 4 s

UO

lttMMIUUI kMIUI lìlUWI
cnin/rvii'

ss. rni:c>i.vciuie M snAlnniuo r:l>iscîv?ái.i Nosrm'rMo ?»>)m:s8c>ll.

VoUsIsucliK in ârsi Lànâsn.
156 UoAön ^ross Uexieou-Setsv. Rreis Xrs. 25. 80.

Oer Lominentar des Nsrivs (in erster /Vnllags bsransgegebsn
von Herrn Zausen > ist der àestc, uieictrer bis ^'etot über die
K„niinise/ren Rrie/d erse/liencn ist / Nr ist der Xatur der Laebe
naeb sin doz-inatiseàer. lUit seitsnein Nliefsînne und unerinüdlieber
dründllebkeit dringt der Veriasser, den l'apst lienediet XIV. > gs-
wlss eine sslir bedeutende .lnetorirät, II oetnr/^undatissàns nennt,
in die tiefsten öebaebte l'auliuiseber 'Weisbslt ein und fördert die
daselbst gewonnenen Resultate mit eben so grosser XIarI:sît -u
ü'u.ß'0. "VVomi imtosson îiueb
der (?runclobu.rueter clos ^Vorkos sincl, so ist clmübor cloob kein
anderes wesentliebes lNonisnt, wie so okt bei anderen älteren und
N0U616I1 Ux6AU:te.I1 voriiuoblüssi^t. Dor Dommontur ist tlurob^ÄII-
gig literal; nut' die .Nuetorität der i'äter wird überall die gsbüb-
rouäe RüelPiebt genommen, uncl über âem DoAnmtisobon <üis Di-
storiseke nie!» einseitig in den Hintergrund geseboben. Ausser-
dein besitzt das Verb noeb den ilauptvor-ng, dass es sleb in drei
liümio smsummooclrüliAon liess uncl sieb nnmentlieb siâ
Ateitcr àei eM(,etisc/ten Nortesanv^ ""d -um (lekraueke bei dein

Ltndinm der OagulatiK eignet: -wei llligentbümlleblesiten, dis be-

sonde:» bei süngeren studirenden der 'INrunIogie die segensrsieb-
sten blrt'olgs bervorbringen werden. — Xaeb den bis fet-t in den

bedeutendsten Katboliseben 2leitsel>riften erscln'enenen Xritlken bat
aueb der Herr Herausgeber der -weiten -tudage seine âut'gabe
^vüräi» gelöst.

Nà.IX2l, im Rebruar 18k«
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Eylledition ck Druck non Zl. Zchwendimniin in 8olotks»r».


	

